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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/

Jahr 
finanzielle 

Auswirkungen 

 x   2007 JA  x NEIN  
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel, 2007 
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt: x Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-      2007   396.000
haushalt im Jahr 2007 haushalt im Jahr       2008  441.000 
     mit 396.000 Euro      mit  Euro       2009  441.000 
   2010                                          441.000 
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
 1.13000.110000.1     
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
 
federführendes/r 
Amt/FB     37 

Sachbearbeiter 
Bartels 

Unterschrift AL/FBL 
Derlath 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 
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Begründung: 
 
Entsprechend der Bestimmung des § 22 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt in seiner Fassung vom 29. März 2001 ist der Einsatz der Feuerwehr bei Bränden 
und Notständen unentgeltlich. Dies gilt auch bei Hilfeleistungen zur Rettung von Menschen oder 
Tieren aus Lebensgefahr. 
 
Für andere als die o. g. Leistungen erhebt die Landeshauptstadt Magdeburg nach den Maßgaben 
dieser Satzung Kostenersatz bzw. Gebühren. 
 
Der Kostentarif der bisher gültigen Feuerwehrbenutzungs- und Gebührenordnung vom 29. Juni 
1995 wurde letztmalig im Jahr 2003 durch die 2. Änderungssatzung angepasst. 
 
In Auswertung des Jahresabschlusses 2005 musste wegen Kostensteigerungen eine Neukalkulation 
vorgenommen werden. 
 
Die Erhöhungen der Tarife für Kostenersatz und Gebühren liegen begründet im Kostenaufwuchs in 
den Bereichen Personal, Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen und technischen Gegenständen, 
insbesondere in Folge eines erhöhten Reparaturaufwandes für eine größere Anzahl langjährig 
genutzter Einsatzfahrzeuge und in der Erhöhung der Kraftstoffpreise. 
 
Eine Mischkalkulation der Personal- und Fahrzeugkosten für Berufs- und Freiwillige Feuerwehr 
ermöglicht für jede Leistungsart einen einheitlichen Tarif, unabhängig davon, ob Berufs- oder 
Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz gekommen sind. 
 
Im Satzungsteil wurde der § 3  in Kostenersatz- und Gebührenpflicht neu benannt (alt: 
Kostenersatzpflicht). Die Punkte 6. und 7. wurden neu aufgenommen, da sie bisher nicht enthalten 
waren. 
Der Punkt 8. war bisher im § 8 unter (2) enthalten und wurde im § 3 aufgenommen, da hier die 
Kosten- und Gebührenpflicht geregelt ist. 
 
Der § 8 wurde umbenannt in „Veranlagung, Fälligkeit und Billigkeitsmaßnahmen“ 
und der Absatz (2) in den § 3 mit gleichem Wortlaut verlegt. 
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Neufassung 
der Satzung der Landeshauptstadt Magdeburg (LHMD) über die Erhebung von Kostenersatz 
für die Dienst- und Sachleistungen außerhalb der unentgeltlichen zu erfüllenden 
Pflichtaufgaben und über die Gebührenerhebung für die freiwillige Inanspruchnahme von 
Leistungen der Feuerwehr der LHMD (Feuerwehrbenutzungs- und Gebührensatzung) 
 
Auf der Grundlage des § 22 Abs. 3 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) vom 06. Juli 1994 (GVBL 1994, Seite 786 ff.), zuletzt geändert 
durch das Vierte Rechtsbereinigungsgesetz vom 19. März 2003 (GVBL LSA Nr. 17 Seiten 130, 
147), der §§ 1, 2 und 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) des Landes Sachsen-Anhalt 
vom 11. Juni 1991 (GVBL LSA Nr. 12/1991), zuletzt geändert durch Art. 11 des Ersten Rechts- 
und Verwaltungsvereinfachungsgesetzes vom 18. November 2005 (GVBL LSA Nr. 61, S. 698, 
700) und der §§ 6 Abs. 1 und  44 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 
5. Oktober 1993 (GVBL LSA S. 568), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes über ein neues 
Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 
22. März 2006 (GVBL LSA Nr. 10 Seite 128), hat der Stadtrat der LHMD am ............... folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Der Einsatz der Feuerwehr der LHMD ist bei Bränden, Notständen und Hilfeleistungen zur 

Rettung von Menschen und Tieren aus Lebensgefahr unentgeltlich. Ansprüche auf Ersatz 
der Aufwendungen nach allgemeinen Vorschriften bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verursachung von Gefahren oder Schäden und gegen Verursacher der Gefährdungshaftung 
bleiben unberührt. 

 
(2) Für andere als die in Abs. 1 genannten Leistungen, und zwar für Leistungen als entgeltliche 

Pflichtaufgaben, wird Kostenersatz nach Maßgabe dieser Satzung und des als Anlage 
beigefügten Kostentarifs erhoben. Für freiwillig auf Antrag erbrachte Leistungen werden 
Benutzungsgebühren (Gebühren) in entsprechender Anwendung des Kostentarifs erhoben. 
Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. 

 
§ 2 

Entgeltliche Pflichtaufgaben 
 
Die Erfüllung folgender entgeltlicher Pflichtaufgaben durch die Feuerwehr der LHMD löst  die 
Kostenersatzpflicht nach Maßgabe dieser Satzung aus: 
 
1. Hilfe- und Sachleistungen der Feuerwehr bei plötzlich eintretenden Ereignissen, die erhebliche 

Nachteile für Leben oder Eigentum bewirken oder für deren Eintritt eine gegenwärtige Gefahr 
besteht (Unglücksfälle). 

 
2. Nachbarschaftshilfe, die in einer Entfernung von mehr als 15 km (Luftlinie) von der Stadtgrenze 

erfolgt. 
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3. Die Gestellung einer Brandsicherheitswache gem. § 20 Abs. 1 BrSchG LSA. 
 
4. Das Ausrücken der Feuerwehr bei Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen, wobei das 

Ausrücken als Leistung der Feuerwehr zu sehen ist. 
 
5. Ein Ausrücken aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrlässiger grundloser Alarmierung, wobei das 

Ausrücken als Leistung der Feuerwehr zu sehen ist. 
 

§ 3 
Kostenersatz- und Gebührenpflicht 

 
1.   Kostenersatzpflichtig im Falle von Hilfe- und Sachleistungen nach § 2 Nr. 1 dieser    
      Satzung ist: 
 
      a)  derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 7 des Gesetzes    
           über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt über die Ver-   
           antwortlichkeit von Personen gilt entsprechend. 
 
      b) der Eigentümer der Sache oder derjenige, der die tatsächliche Gewalt über die Sache  
          ausübt, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat; § 8 des Gesetzes über die  
          öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt über die Verantwort- 
          lichkeit von Tieren und Sachen gilt entsprechend. 
 
      c) derjenige, in dessen Auftrag oder in dessen Interesse die Leistungen erbracht werden. 
 
2.   Kostenersatzpflichtig im Falle der Nachbarschaftshilfe nach § 2 Nr. 2 dieser Satzung ist     
      die Gemeinde, in deren Gebiet die Hilfeleistung erbracht wurde. 
 
3.   Kostenersatzpflichtig ist bei einer Maßnahme nach § 2 Nr. 3 dieser Satzung der Veranstal- 
      ter oder Veranlasser. 
 
4.  Kostenersatzpflichtig ist beim Ausrücken der Feuerwehr bei Fehlalarmierung durch Brand- 
     meldeanlagen nach § 2 Nr. 4 dieser Satzung der Eigentümer der Anlage. 
 
5. Kostenersatzpflichtig im Falle des Ausrückens nach § 2 Nr. 5 dieser Satzung ist derjenige,  
    der vorsätzlich oder grob fahrlässig grundlos den Einsatz der Feuerwehr auslöst. 
 
6. Gebührenpflichtig in den Fällen des § 4 dieser Satzung ist der Auftraggeber. 
    Wird der Auftrag durch die Polizei oder einen sonstigen Dritten ausgelöst, so kann derjenige  
    mit den Gebühren belastet werden, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde. 

 
7. Für Minderjährige, Personen, die unter vorläufiger Vormundschaft gestellt sind, nicht oder nur     
    beschränkt geschäftsfähige Personen, haftet der gesetzliche Vertreter bzw. diejenige Person,  
    die nach geltendem Recht unterhaltspflichtig ist. 
 
8. Mehrere Gebühren-/Kostenersatzpflichtige haften als Gesamtschuldner 
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§ 4 
Gebührenpflichtige, freiwillige Leistungen 

 
(1)  Für freiwillig erbrachte Leistungen werden vom Antragsteller, als Benutzer der öffentli- 
      chen Einrichtung Feuerwehr, Gebühren in entsprechender Anwendung des Kostentarifs  
      erhoben. 
 
(2)  Freiwillig erbrachte Leistungen, ohne dass ein Zusammenhang mit Bedarfsfällen nach § 1  
      Abs. 1 und § 2 Nr. 1 dieser Satzung besteht, sind insbesondere: 
 
      a) das Einfangen von Tieren. 
   
      b) das Auspumpen von Kellern. 
 
       c) der Einsatz oder die Überlassung von Fahrzeugen oder Geräten mit eigenem Antrieb,  
            Lösch-, Rettungs-, Beleuchtungs- und sonstigen Hilfsgeräten. 
 
       d) das Mitwirken bei Räum- und Aufräumarbeiten. 
 
       e) die Gestellung von Feuerwehrkräften zu anderen als in § 2 dieser Satzung genannten  
            Fällen. 
 
        f) sonstige vergleichbare Leistungen. 
 
(3)  Ein Anspruch auf freiwillige Leistungen nach dieser Vorschrift besteht nicht. 
 
 

§ 5 
Grundsätze der Kostenersatz- und Gebührenabrechnung 

 
(1) Grundlage der Kostenersatz- und Gebührenberechnung bildet, sofern im Kostenersatztarif für 

bestimmte Leistungen kein fester Betrag ausgewiesen ist, die Zeit der Abwesenheit von 
Feuerwehrkräften, Fahrzeugen und Geräten vom jeweiligen Ausgangsstandort (Feuerwache 
bzw. Feuerwehrgerätehaus). 

 
(2) Bei der Kostenersatz- und Gebührenberechung werden Zeiteinheiten wie folgt berechnet: 
 
      a) angefangene Stunden von der 5. Minute an als halbe Stunden und von der 35. Minute  
            an als ganze Stunden. 
 
      b) Tagessätze nur für volle Tage (24 Stunden). 
 
Ergibt sich jedoch aus der Anwendung des Tagessatzes eine niedrigere Gebühr als aus dem 
Stundensatz, so ist der Tagessatz zu erheben. 
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§ 6 
Entstehen der Kostenersatzpflicht 

 
(1) Die Kostenersatzpflicht  für die am Einsatzort beteiligten Feuerwehrkräfte entsteht in den Fällen 

des § 2 Nr. 1 – 3 mit dem Tätigwerden am Einsatzort. 
Kosten für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen und Geräten entstehen nach Maßgabe des § 5 
der Satzung. 
Wird ein Tätigwerden beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr erforderlich, so entfällt die 
Kostenersatzpflicht. 

 
(2) In den Fällen des § 2 Nr. 4 und 5 entsteht die Kostenersatzpflicht für Feuerwehrkräfte, 

Fahrzeuge und Geräte mit dem Ausrücken der Feuerwehr. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht für Leistungen nach § 4 dieser Satzung entsteht mit der Inanspruchnahme 

der öffentlichen Einrichtung Feuerwehr nach Maßgabe des § 5 der Satzung. 
 
(2) Die Erbringung von Leistungen nach § 4 dieser Satzung kann von der vorherigen Erfüllung der 

Gebührenpflicht abhängig gemacht werden. 
 
 

§ 8 
Veranlagung, Fälligkeit und Billigkeitsmaßnahmen 

 
(1) Die Kostenersatz- und/bzw. Gebührenpflicht wird durch Heranziehungsbescheid festgesetzt und 

innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe des Bescheides fällig, wenn nicht die Behörde einen 
späteren Zeitpunkt bestimmt. 

 
(2) Kostenersatz wird nicht verlangt, soweit das Verlangen eine unbillige Härte wäre. 
 
(3) Auf die Erhebung von Gebühren für Leistungen gem. § 4 Abs. 2 c) und e) dieser Satzung kann 

im Einzelfall verzichtet werden, wenn die Leistung dem öffentlichen Interesse dient. 
 
 

§ 9 
Stundung, Ermäßigung und Erlass 

 
Die Vorschriften des KAG–LSA gelten entsprechend, soweit dies mit der Eigenart einer 
Kostenersatzschuld vereinbar ist. 
 
Insbesondere kann: 
 
1. der Kostenersatz bzw. die Gebühr auf Antrag gestundet werden, wenn die sofortige Einziehung 

für den Pflichtigen mit erheblichen Härten verbunden ist und der Anspruch durch die Stundung 
nicht gefährdet wird. Die Stundung soll in der Regel nur gegen Sicherheitsleistung gewährt 
werden. 
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2. der Kostenersatz bzw. die Gebühr ermäßigt oder erlassen werden, wenn dies im Einzelfall mit 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Pflichtigen oder aus sonstigen 
Billigkeitsgründen geboten ist. 

 
 

§ 10 
Beitreibung 

 
Rückständige Kostenersatz- bzw. Gebührenansprüche werden im Verwaltungszwangsverfahren 
beigetrieben. 
 

 
§ 11 

Haftung 
 
(1) Die LHMD haftet nicht für Unfälle und sonstige Schäden, die sich aus der Benutzung der 

Fahrzeuge und Geräte ergeben, die nicht von Bediensteten bedient werden. 
 
(2) Für Beschädigungen während der Zeit der Inanspruchnahme von oder durch Geräte oder 

Fahrzeuge, die weder Bedienstete der LHMD bedient haben, haften der Benutzer und der 
Kostenersatz- bzw. Gebührenpflichtige als Gesamtschuldner. 

 
 

§ 12 
Rechtsmittel 

 
(1) Gegen die Heranziehung zu Gebühren und Kosten nach dieser Satzung ist Widerspruch zulässig. 

Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der LHMD einzulegen. 

 
(2) Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 

 
§ 13 

In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der LHMD in Kraft. 
 
(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung der Stadt Magdeburg über die Benutzung und Erhebung von 

Gebühren und sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Feuerwehr 
(Feuerwehrbenutzungs- und Gebührenordnung) vom 29. Juni 1995 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
Dr. Trümper Dienstsiegel 
Oberbürgermeister  
Landeshauptstadt Magdeburg 
 
Anlage 
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Anlage  
zu § 1 Abs. 2 der Satzung der Landeshauptstadt Magdeburg über die Erhebung von Kostenersatz für 
die Dienst- und Sachleistungen außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben und über 
die Gebührenerhebung für die freiwillige Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr der 
Landeshauptstadt Magdeburg (Feuerwehrbenutzungs- und Gebührenordnung)   

Kostentarif 
 
Die Kostenersätze für die einzelnen Leistungen sowie die Zuschläge für Sonderleistungen betragen: 
 
Nr. Leistung Kostenersatz

Euro/Stunde
1. Personalleistungen 
1.1. Feuerwehreinsatz je Feuerwehrangehörigen; unabhängig vom 

Dienstgrad 
58,00

1.2. Sicherheitswachen je Feuerwehrangehörigen; unabhängig vom 
Dienstgrad 

28,00

2. Einsatz von Fahrzeugen Kostenersatz
Euro/Stunde

2.1. Einsatzleitwagen (ELW) 36,00
2.2. Einsatzleitwagen-mobile Leitstelle  (ELSA) 429,00
2.3. Löschfahrzeuge  (LF/TLF) 100,00
2.4. Drehleiter  (DL) 139,00
2.5. Vorausgerätewagen  (VGW-G) 136,00
2.6. Rüstwagen  (RW 1) 389,00
2.7. Wechselladerfahrzeug  (WLF) 89,00
2.8. Abrollbehälter Gefahrgut  (AB-G) 746,00
2.9. Abrollbehälter Atem-/Strahlenschutz (AB-Atem/Str) 983,00
2.10. Abrollbehälter  Schnelle-Einsatz-Gruppe (AB-SEG) 1987,00
2.11. Abrollbehälter Ölwehr  (AB-Öl) 659,00
2.12. Abrollbehälter Schlauch  (AB-Schlauch) 967,00
2.13. Abrollbehälter Sonderlöschmittel  (AB-S-Lösch) 385,00
2.14. Abrollbehälter Rüst  (AB-Rüst) 896,00
2.15. Abrollbehälter Mulde (AB-Mulde) 34,00
2.16. Gerätewagen Wasserrettung (GW-Wasser) 355,00
2.17. Lkw mit Ladebordwand  (Lkw-LB) 66,00
2.18. Mehrzwecktransporter bis 4 t  (Mtw-4t) 37,00
2.19. Gabelstapler 40,00
2.20. Rettungsboot  (RSB)  79,00
 
Der Kostenersatz für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen versteht sich inklusive der Beladung 
der Fahrzeuge. Sie können nur mit Bedienpersonal in Anspruch genommen werden. (Berechnung 
der Kosten nach 1.1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 
3. 

 
Werkstattleistungen 

Kostenersatz
Euro/Stunde

3.1. Feuerlöscherwerkstatt 49,00
3.2. Atemschutzwerkstatt 48,00
3.3. Schlauch-/Gerätewerkstatt 50,00
3.4. Werkstatt für Chemieschutz- und Taucherausrüstungen 52,00
3.5. Bekleidungskammer 36,00
 3.6. Kfz-Waschanlage  14,00/Fahrzeug

  
4. Sicherheitswachen 

4.1. Personalkosten werden nach 1.2. berechnet 
4.2. Fahrzeuge werden nach 2. berechnet 
4.3. Für eingesetzte Fahrzeuge gilt ein Satz von 50.v.H. der unter 2. 

festgesetzten Kostenersätze, wenn die Fahrzeuge bei der Aus-
übung der Sicherheitswache nicht zum Einsatz gekommen 
sind. 
 

 
5. 

 
Verbrauchsmittel 

 

     Verbrauchsmittel jeder Art, wie Löschmittel (Wasser, Schaumbildner, Pulver)   
              Ölbindemittel, Pressluft, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, Azetylen,   
              Insektenvernichtungsmittel, Bau- und Abstützmaterialien usw., werden zu den  
              jeweiligen Einkaufspreisen zuzüglich einer Verwaltungspauschale in Höhe von  
              10. v. H. berechnet. 
 

6. Entsorgung von Sondermüll  
Die Kostenersätze für die Entsorgung von Sondermüll berechnen sich nach den der   
Landeshauptstadt dafür entstandenen Kosten. 

 
7. Kostenersatz für vorsätzlich grundlose Inanspruchnahme  

          Für die vorsätzliche oder grob fahrlässige, grundlose Inanspruchnahme der Feuerwehr    
          werden gemäß § 3 Nr. 5 der Feuerwehrbenutzungs- und Gebührenordnung Kostener- 
          sätze entsprechend vorstehendem Tarif berechnet. 

 
8. Kostenersatz für sonstige Inanspruchnahme  

     Für Inanspruchnahmen bzw. Leistungen, die nicht ausdrücklich benannt sind,  
                werden die dadurch entstandenen Kosten berechnet.” 
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Anlagen: 
 
Anlage 1:  Gegenüberstellung der Kostentarife 
 
Anlage 2:  Erläuterungen zur Kostenrechnung/Gebührenrechnung/BAB 

1. Allgemeine Erläuterungen 
2. Erläuterungen zur Abgrenzungsrechnung 
3. BAB Plan 2006 
4. Abschreibungs- und Zinsberechnung 
5. Berechnungsübersicht Fahrzeuge 
6. Berechnungsbeispiele 

 
Anlage 3: Einnahmeübersicht  
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Anlagen zur Begründung 
Anlage 1 
Gegenüberstellung der Kostentarife alt neu 

    
Kostenersatz KostenersatzNr.Leistung 
EUR/Stunde EUR/Stunde

1.Personalleistungen 
1.1.Feuerwehreinsatz je Feuerwehrangehörigen; unabhängig vom 

Dienstgrad 
55 58

1.2.Sicherheitswachen je Feuerwehrangehörigen; unabhängig 
vom Dienstgrad 

27 28

 
2.Einsatz von Fahrzeugen 

2.1.Einsatzleitwagen ( ELW ) 33 36
2.2.Einsatzleitwagen-mobile Leitstelle  ( ELSA ) 419 429
2.3.Löschfahrzeuge  ( LF / TLF ) 93 100
2.4.Drehleiter  ( DL ) 111 139
2.5.Vorausgerätewagen  ( VGW-G ) 115 136
2.6.Rüstwagen  (RW 1 ) 365 389
2.7.Wechselladerfahrzeug  ( WLF ) 72 89
2.8.Abrollbehälter Gefahrgut  ( AB-G ) 712 746
2.9.Abrollbehälter Atem-/Strahlenschutz (AB-Atem/Str ) 944 983

2.10.Abrollbehälter  Schnelle-Einsatz-Gruppe (AB-SEG) 1917 1987
2.11.Abrollbehälter Ölwehr  (AB-Öl) 628 659
2.12.Abrollbehälter Schlauch  (AB-Schlauch) 932 967
2.13.Abrollbehälter Sonderlöschmittel  (AB-S-Lösch) 370 385
2.14.Abrollbehälter Rüst  (AB-Rüst) 858 896
2.15.Abrollbehälter Mulde (AB-Mulde) 37 34
2.16.Gerätewagen Wasserrettung (GW-Wasser) 336 355
2.17.Lkw mit Ladebordwand  (Lkw-LB ) 56 66
2.18.Mehrzwecktransporter bis 4 t  (Mtw-4t ) 36 37
2.19.Gabelstapler 54 40
2.20.Rettungsboot  (RSB) 83 79

 

 

Der Kostenersatz für den Einsatz von Feuerwehrfahrzeugen 
versteht sich inklusive der Beladung der Fahrzeuge. Sie 
können nur mit Bedienpersonal in Anspruch genommen 
werden. (Berechnung der Kosten nach 1.1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostenersatz Kostenersatz3.Werkstattleistungen 
EUR/Stunde EUR/Stunde

3.1.Feuerlöscherwerkstatt 47 49
3.2.Atemschutzwerkstatt 48 48
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3.3.Schlauch-/Gerätewerkstatt 47 50
3.4.Werkstatt für Chemieschutz- und Taucherausrüstungen 49 52
3.5.Bekleidungskammer 34 36
 3.6.Kfz-Waschanlage  15/Fahrzeug 14/Fahrzeug

   
   
 Punkte 4 – 8  keine Änderung  

4. Sicherheitswachen   
4.1. Personalkosten werden nach 1.2. berechnet  
4.2. Fahrzeuge werden nach 2. berechnet  
4.3. Für eingesetzte Fahrzeuge gilt ein Satz von 50.v.H. der 

unter 2. festgesetzten Gebühren, wenn die Fahrzeuge bei der 
Ausübung der Sicherheitswache nicht zum Einsatz 
gekommen sind. 

 

   
   

5. Verbrauchsmittel   
     Verbrauchsmittel jeder Art, wie Löschmittel (Wasser, Schaumbildner, Pulver)   
                Ölbindemittel, Pressluft, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid, Azetylen,    
                 Insektenvernichtungsmittel, Bau- und Abstützmaterialien usw., werden zu den  
                 jeweiligen Einkaufspreisen zuzüglich einer Verwaltungspauschale in Höhe von  
                10.v.H. berechnet. 
 
 

6. Entsorgung von Sondermüll   
Die Kostenersätze für die Entsorgung von Sondermüll berechnen sich nach den der   
Landeshauptstadt dafür entstandenen Kosten. 

 
7. Kostenersatz für vorsätzlich grundlose Inanspruchnahme  

Für die vorsätzliche oder grob fahrlässige grundlose Inanspruchnahme der Feuerwehr 
werden gemäß § 3 Nr. 5 der Feuerwehrbenutzungs- und Gebührenordnung Kostenersätze 
entsprechend vorstehendem Tarif berechnet. 

 
8. Kostenersatz für sonstige Inanspruchnahme  

     Für Inanspruchnahme bzw. Leistungen, die nicht ausdrücklich benannt sind, werden  
Kosten nach Sätzen erhoben, die für ähnliche Leistungen festgesetzt sind, wobei  der Wert 
des Gegenstandes und der Zeitaufwand zu berücksichtigen sind. 
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Anlage 2 
Erläuterungen zur Kostenrechnung/Gebührenrechnung / BAB 
 
1. Allgemeine Erläuterungen 
 
Brandschutz und Hilfeleistung sind Pflichtaufgaben der Gemeinden und Landkreise. 
Entsprechend dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA § 22 ist der Einsatz der Feuerwehren 
bei Bränden, Notständen und Hilfeleistungen zur Rettung von Menschen und Tieren aus 
Lebensgefahr unentgeltlich.  
Da die Vorhaltung von Einsatzfahrzeugen demzufolge eine Pflichtaufgabe der Gemeinde ist, 
wurden die Kosten aller Fahrzeuge in Fixkosten und variablen Kosten unterteilt. Die Fixkosten sind 
die Kosten, die bei der Vorhaltung der Fahrzeuge gemäß dem Brandschutzgesetz entstehen, 
unabhängig von der Einsatzfrequenz. 
Die variablen Kosten sind alle einsatzabhängigen Kosten (siehe Berechnungsbeispiel). 
 
Zur Berechnung der Personalkosten (außer Theatersicherheitswachen) wurden die Einsatzstunden 
sowie alle benötigten Stunden zur Einsatzvorbereitung und Nachbereitung herangezogen. 
 
Für die Löschfahrzeuge LF,  TLF und TSF-W wurde ein einheitlicher Kostenersatz festgelegt. Die 
Berechnung basiert auf der Kostenermittlung und der Einsatzstatistik der Löschfahrzeuge der 
Berufsfeuerwehr (BF). Die Freiwilligen Feuerwehren haben bedeutend weniger Einsätze als die BF 
zu verzeichnen, dadurch würden die Gebühren beim Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren bei 
gleichen Einsätzen deutlich höher ausfallen als beim Einsatz der BF. Dies würde jedoch eine 
Ungleichbehandlung der Bürger bei gleicher Leistung bedeuten. 
 
Kostenersatz/Gebühren der Einsatzleitwagen ELW 1 und 2  sind der Durchschnittswert beider 
Kostenersätze/Gebühren. Beide Fahrzeuge sind gegenseitig ersetzbar und haben annähernd gleiche 
Aufgaben. 
 
Die Erhöhungen der Kostenersätze/Gebühren ergibt sich aus der Erhöhung der Kosten im Zeitraum 
2004 – 2006, insbesondere in den Bereichen Unterhaltung Fahrzeuge und technische Gegenstände 
(höhere Reparaturanfälligkeit und Kosten, Erhöhung der Kraftstoffpreise). 
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Anlage 2 
 
2. Erläuterungen zur Abgrenzungsrechnung 
 
Skto.          Abgrenzung 
 
 
169 200    Innere Verrechnung/Pers.-Gemeinkosten 642.600 EUR 
      Einnahmen Personalkosten Rettungsdienst/Kat.-Schutz   
 
169 600   InnereVerrechnung/sonst. Erstattung 58.800 EUR 
     Einnahmen aus UA 16000, für die die Kosten teilweise den Sachkonten 540000 und  
                541000 zugeordnet wurden. 
 
410 000   B.Bezüge  642.600 EUR 
     Personalkosten Rettungsdienst/Kat.-Schutz 
 
500 000   Unterh. Hochbauten 53.970,23 EUR 
     Anteil RD/Kat. 
 
510 000   Pflege u. Wartung Hydranten  65.000 EUR 
     Diese Kosten sind nicht für betriebsbedingte Tätigkeit (Aufgabe der  
                Stadtverwaltung)  
 
520000    Geräte, Ausstattung, Ausrüstung  6.400 EUR 
     Ausstattung für nichtbetriebsbedingte Tätigkeit  
 
540 000   Bewirtschaftungskosten 4.829,77 EUR 
     Anteil RD/Kat. 
 
583 000   Veranstaltungen  2.000 EUR 
     Sportveranstaltungen, die bei der Gebührenrechnung nicht berücksichtigt werden  

    können 
 
658 000   sonst. Geschäftsausgaben 4.000 EUR 
     Mittel, die nur für Kat.-Einsätze, Großbrände u.ä. Einsätze verwendet werden. 
 
718 000   Zuw. u. Zuschüsse  20.000 EUR 
     Diese Zuschüsse sind für die FF zur Durchführung des kameradschaftlichen Lebens  

    und ist eine freiwillige Aufgabe der Stadt. 
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Anlage 3 
Einnahmeübersicht 
 
 
 
 

 
 
 

Kfz-Art Gebühr voraussichtl. voraussichtl.

neu kost.pfl. E.-Std. Einnahmen
EUR h EUR

Elw 1 -Pkw  (DD) 36
Elw 2 (ELD) 36 220 7.920
Elw 3   ELSA 429
VGW-G 136 172 23.392
LF/TLF 16 100 210 21.000
DLK 23/12 139 110 15.290
WLF 1/2/3 89 12 1.068
AB - G 746 3 2.238
AB - Atem. 983
AB - SEG 1987
AB - Ölwehr 659 3 1.977
AB - Schl. 967
AB - Lösch. 385
AB - Rüst 896 2 1.792
AB - Mulde 34
RW 1 389 3 1.167
GW-Wasserr. 355 12 4.260
Lkw - LB 66
MzwTr. - 4 t 37
Stapler 2,4 t 40
RSB 79

Personal 58 3900 226.200
Pers.-Theater 28 4800 134.400

Voraussichtl. Gesamteinnahmen/ Jahr: 440.704

Plan  2006/2007 396.000
vorr. Mehreinnahme: 44.704


